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15.04.2026 
 

Wichtige neue Entscheidung 
 
Bauordnungsrecht: Zur Bestimmung der Klagefrist bei Mehrfachzustellung in Form 
von öffentlicher Bekanntmachung nach Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO und nachfolgen-
der Individualzustellung  
 
§ 60, § 74 Abs. 1 Satz 2 VwGO, Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 BayBO 
 
Baugenehmigung 
Öffentliche Bekanntmachung 
Doppelzustellung 
Beginn der Klagefrist 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand von Amts wegen 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 21.01.2026, Az. 1 B 25.812 
 
 
 
Orientierungssätze der LAB: 

1. Bei Mehrfachzustellungen ist grundsätzlich auf den Zeitpunkt der ersten Zustel-

lung abzustellen. Eine nochmalige Bekanntgabe kann bei wirksam ausgelöster 

Klagefrist auch dann keine neue Frist in Lauf setzen, wenn die erneute Bekannt-

gabe durch Übersendung des Bescheids im Wege förmlicher Zustellung erfolgt. 

Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn die nochmalige Zustellung während 

der durch die erste Zustellung in Lauf gesetzten Rechtsmittelfrist erfolgt ist.  
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2. Der in der Kommentarliteratur teilweise vertretenen Auffassung, wonach es bei 

Kombination einer öffentliche Bekanntgabe mit einer Individualbekanntgabe auf 

die individuelle Bekanntgabe bzw. Zustellung ankomme, kann jedenfalls für 

Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 BayBO nicht gefolgt werden, weil sich im Wortlaut die-

ser Regelung keine Anhaltspunkte für eine Differenzierung zwischen unterschied-

lichen Arten der Zustellung finden.  

3. Wird nach versäumter Klagefrist kein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen 

Stand gestellt, aber die versäumte Rechtshandlung innerhalb der Zweiwochenfrist 

des § 60 Abs. 2 Satz 1 VwGO nachgeholt, kommt eine Wiedereinsetzung von 

Amts wegen nach § 60 Abs. 2 Satz 4 VwGO nur dann in Betracht, wenn die Tat-

sachen, die die Wiedereinsetzung begründen, offenkundig oder gerichtsbekannt 

sind oder innerhalb der Zweiwochenfrist vorgetragen wurden.  

 

Hinweise: 

Die vorliegende Entscheidung des 1. Senats des Bayerischen Verwaltungsgerichts-

hofs (BayVGH) beschäftigt sich mit der Frage, nach welcher Zustellung sich der Be-

ginn der Klagefrist bei einer Mehrfachzustellung der Baugenehmigung richtet, wenn 

diese zunächst nach Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO öffentlich bekanntgemacht wurde 

und nachfolgend zusätzlich eine Individualzustellung der Baugenehmigung an einen 

der Nachbarn des Vorhabens erfolgte. Nach vorgenannter Norm kann die (nach 

Art. 66 Abs. 1 Satz 4 BayBO grundsätzlich obligatorische) Zustellung der Baugeneh-

migung an die Nachbarn durch eine öffentliche Bekanntmachung der Baugenehmi-

gung ersetzt werden, wenn von dem Vorhaben mehr als 20 Beteiligte (Nachbarn) be-

troffen sind. Die Zustellung gilt dann mit dem Tag der Bekanntmachung als bewirkt 

(Art. 66 Abs. 2 Satz 5 BayBO).  

 

1. Im vorliegenden Fall wandte sich die Klägerin gegen die Baugenehmigung für ein 

Wohnbauvorhaben samt Supermarkt. Der verfügende Teil des Bescheids wurde 

mit Rechtsbehelfsbelehrung und dem Hinweis, wo die Akten des Baugenehmi-

gungsverfahrens eingesehen werden können, im Amtsblatt des betreffenden 

Landkreises vom 17.02.2022 öffentlich bekanntgemacht. Laut dienstlicher Erklä-

rung des Sachbearbeiters des zuständigen Landratsamts habe sich die Klägerin 

bei ihm im Zeitraum zwischen 17.02. und 28.02.2022 telefonisch nach dem aktu-

ellen Sachstand des Genehmigungsverfahrens erkundigt. Er habe ihr mitgeteilt, 
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dass die Genehmigung bereits erteilt und von der Möglichkeit des Art. 66 Abs. 2 

Satz 4 BayBO Gebrauch gemacht wurde, sodass es keiner Zustellung des Be-

scheids an Nachbarn mehr bedürfe. Auf Bitten der Klägerin habe der Sachbear-

beiter eine zusätzliche Übermittlung des Baugenehmigungsbescheids veranlasst. 

Der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehene Bescheid wurde der Klägerin 

sodann jedoch nicht formlos, sondern mit einem Begleitschreiben, das üblicher-

weise bei Nachbarzustellungen verwendet wird, per Postzustellungsurkunde am 

02.03.2022 förmlich zugestellt, was nach Einschätzung des Sachbearbeiters auf 

einem Büroversehen beruhte.  

 

Die Klägerin ließ am 24.03.2022 Klage erheben, die vom Verwaltungsgericht als 

„jedenfalls unbegründet“ abgewiesen wurde. Im Berufungsverfahren trug sie vor, 

dass hier für die Bestimmung der Klagefrist die letzte Zustellung maßgeblich sei. 

Die zur Mehrfachzustellung ergangene höchstrichterliche Rechtsprechung (vgl. 

BVerwG, Beschluss vom 18.04.1994, Az. 5 B 18.94, juris Rn. 2) sei nicht über-

tragbar, weil die Entscheidungen immer jeweils dieselbe Zustellungsart zum Ge-

genstand gehabt hätten. Es bestehe jedoch ein wesentlicher Unterschied, wenn – 

wie hier – auf die öffentliche Zustellung eine Individualzustellung folge, mit der 

sich die Verwaltung gezielt und unmittelbar an den Empfänger wende. Auf die 

Frage, ob behördlicherseits eine förmliche Individualzustellung gewollt gewesen 

sei, komme es nicht an; maßgeblich sei nur der objektive Empfängerhorizont.  

 

2. Der BayVGH folgte dieser Auffassung nicht und wies die Berufung zurück, weil er 

die Klage wegen Versäumung der Klagefrist als unzulässig ansah.  

 

a) Fristauslösend war hier nach Ansicht des BayVGH die (erste) Bekanntgabe des 

Baugenehmigungsbescheids am 17.02.2022, so dass die Klagefrist am 

17.03.2022 (24:00 Uhr) endete. Entgegen dem klägerischen Vorbringen komme 

es für den Beginn des Fristlaufs auf die spätere Zustellung mittels Postzustel-

lungsurkunde nicht an. Bei Mehrfachzustellungen sei grundsätzlich auf den Zeit-

punkt der ersten Zustellung abzustellen – eine nochmalige Bekanntmachung 

könne bei wirksam ausgelöster Klagefrist keine neue Frist in Lauf setzen. Dies 

gelte nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung in Fällen, in denen bereits Be-

standskraft eingetreten ist, unabhängig davon, ob die erneute Bekanntmachung 
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durch Übersendung des Bescheids im Wege förmlicher Zustellung erfolgt oder 

nicht. Ein anderes Ergebnis stünde im Widerspruch zu den Regelungen der Ver-

waltungsgerichtsordnung, weil dadurch eine Behörde in der Lage wäre, einem 

Kläger gleichsam Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren, indem sie 

den Bescheid nach Verstreichen der Klagefrist ein zweites Mal bekanntmacht 

bzw. zustellt. Die Entscheidung über die Wiedereinsetzung wegen Versäumung 

der Klagefrist falle nach § 60 Abs. 4 VwGO jedoch in die Zuständigkeit des Ver-

waltungsgerichts nach Maßgabe des § 60 Abs. 1 bis 3 VwGO. Der Umstand, 

dass ein Bescheid bei der erneuten Bekanntgabe förmlich zugestellt wird, spiele 

keine Rolle. Diese Grundsätze würden auch dann gelten, wenn – wie hier – die 

nochmalige Zustellung während der durch die erste Zustellung in Lauf gesetzten 

Rechtsmittelfrist erfolgt ist (siehe Rn. 19 [mit weiteren Nachweisen aus Literatur 

und Rechtsprechung]).  

 

b) Soweit dazu in der Kommentarliteratur teilweise vertreten wird, bei Kombination 

einer öffentlichen Bekanntgabe mit einer Individualbekanntgabe komme es auf 

die individuelle Bekanntgabe bzw. Zustellung an (siehe dazu die zu Beginn von 

Rn. 20 zitierte Literatur), kann dem nach Auffassung des BayVGH jedenfalls für 

Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 BayBO nicht gefolgt werden. Im Wortlaut dieser Rege-

lung fänden sich – ebenso wenig wie in § 74 Abs. 1 Satz 2 VwGO – keine An-

haltspunkte dafür, zwischen unterschiedlichen Arten der Zustellung zu unterschei-

den. Dabei könne es auch nicht darauf ankommen, ob die Behörde den Willen 

hat, mit der späteren (Individual-)Zustellung die Klagefrist erneut auszulösen, da 

ihr hierfür die gesetzliche Kompetenz fehle. Dem Gesichtspunkt des besonderen 

Vertrauens, das eine individualisierte formalisierte Bekanntgabe bei einem be-

troffenen Nachbarn hervorrufen kann, lasse sich im Wege des § 60 VwGO hinrei-

chend und vor allem auch sachgerecht Rechnung tragen. Daher bestünden auch 

aus rechtsstaatlichen Gründen keine Bedenken dagegen, dass der Fristlauf für 

einen betroffenen Kläger mit der ersten wirksamen Bekanntgabe bzw. Zustellung 

in Gang gesetzt wird. Umgekehrt wäre es im Hinblick auf den Vertrauensschutz 

für den durch einen Verwaltungsakt Begünstigten – hier für die Bauherrin – be-

denklich, wenn durch weitere behördliche Zustellungen die Klagefrist des § 74 

Abs. 1 VwGO verlängert oder sogar die Bestandskraft durchbrochen werden 

könnte, ohne dass dafür eine gesetzliche Grundlage besteht (siehe Rn. 20).  
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c) Der BayVGH folgte der Klägerin auch insoweit nicht, als diese sich für ihre 

Rechtsauffassung auf Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts zur Zu-

stellung im Planfeststellungsrecht nach § 74 Abs. 4 und 5 VwVfG berief. Soweit 

es nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung im Ermessen einer Behörde 

liege, auch im Fall einer öffentlichen Bekanntmachung eines Planfeststellungs-

beschlusses (§ 74 Abs. 5 VwVfG) einzelnen Betroffenen eine Ausfertigung des 

Beschlusses gemäß § 74 Abs. 4 VwVfG individuell zuzustellen mit der Folge, 

dass für diese die Klagefrist bereits ab der Individualzustellung läuft, stehe dies 

nicht im Widerspruch zu den vom BayVGH dargelegten Maßstäben. Der Kläger-

vortrag übersehe hier die Unterschiede im jeweiligen Zustellungsrecht (näher aus-

geführt in Rn. 21). 

 

3. Der BayVGH geht zwar davon aus, dass in Fällen der Mehrfachzustellung – je 

nach den konkreten Umständen – eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in 

Betracht zu ziehen sein kann. Er verneinte dies aber im vorliegenden Fall. Die 

Klägerin habe weder einen Wiedereinsetzungsantrag gestellt, noch sei ersichtlich, 

dass sie ohne Verschulden verhindert war, die Klagefrist einzuhalten.  

 

Mangels ausdrücklichen Antrags (die Frage der Wiedereinsetzung wurde zwi-

schen den Beteiligten erst im Berufungsverfahren diskutiert) käme allenfalls eine 

Wiedereinsetzung von Amts wegen nach § 60 Abs. 2 Satz 4 VwGO in Betracht. 

Die Rechtshandlung (hier: Klageerhebung) sei zwar am 24.03.2022 erfolgt. Eine 

derartige Wiedereinsetzung scheitere auch nicht an § 60 Abs. 3 VwGO und 

stünde nicht lediglich im Ermessen des Gerichts. Jedoch seien die weiteren  

Voraussetzungen hier nicht erfüllt. Denn erforderlich wäre, dass die Tatsachen, 

die die Wiedereinsetzung begründen, offenkundig oder gerichtsbekannt waren 

oder dass sie innerhalb der Zweiwochenfrist (§ 60 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 

VwGO) vorgetragen wurden. Die bloße Vornahme der versäumten Rechtshand-

lung ohne Angabe der Wiedereinsetzungsgründe – soweit sie nicht offenkundig 

oder mindestens gerichtsbekannt sind – könnte nur dann zu einer sachlichen Ent-

scheidung über die Wiedereinsetzung führen, wenn auch in dem Regelfall des 

§ 60 Abs. 2 Satz 1 VwGO die Einreichung des Wiedereinsetzungsantrags zur 

Fristwahrung genügen würde und die Wiedereinsetzungsgründe selbst noch nach 
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Ablauf der Zweiwochenfrist vorgetragen werden könnten. Das sei indes nicht der 

Fall (siehe Rn. 23).  

 

Durchgreifende Wiedereinsetzungsgründe waren hier nach Überzeugung des 

BayVGH weder den Akten zu entnehmen, noch seien diese (fristgerecht) vorge-

tragen worden oder dem Gericht aus sonstigen Gründen bekannt. Allein der Um-

stand, dass im Nachgang zur öffentlichen Zustellung eine weitere Zustellung der 

Baugenehmigung mittels Postzustellungsurkunde und Begleitschreiben (unter 

Hinweis auf die Rechtsmittelbelehrung) erfolgte, genüge nicht, um die Voraus-set-

zungen einer Wiedereinsetzung annehmen zu können (näher ausgeführt in Rn. 

24 f.). 

 

4. Aus Sicht der Landesanwaltschaft Bayern ist zur Übersendung von Baugenehmi-

gungsbescheiden an einzelne Nachbarn nach bereits erfolgter öffentlicher Be-

kanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO auf Folgendes hinzuweisen:  

 

Es dürfte immer wieder vorkommen, dass Bauaufsichtsbehörden um Übersen-

dung öffentlich bekanntgemachter Baugenehmigungsbescheide gebeten werden, 

schon weil nur der verfügende Teil des Bescheides bekanntzumachen ist, nicht 

jedoch seine Begründung oder etwaige Nebenbestimmungen. Falls die Behörde 

in diesen Fällen nicht lediglich auf die Möglichkeit der Akteneinsicht verweist (vgl. 

Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 2 BayBO), sondern der Übersendungsbitte nach-

kommt, sollte dies in einer Art und Weise geschehen, die den Eindruck einer 

förmlichen Bekanntgabe bzw. Zustellung und eines (erneuten) Inlaufsetzens der 

Klagefrist vermeidet. Andernfalls können Streitigkeiten über die Einhaltung der 

Klagefrist hervorgerufen bzw. ein Wiedereinsetzungsgrund für deren Versäumung 

geschaffen werden. Es empfiehlt sich daher, die Übersendung formlos vorzuneh-

men sowie im Begleitschreiben darauf hinzuweisen, dass (und ggf. wo) die öffent-

liche Bekanntmachung der Baugenehmigung mit Zustellungswirkung bereits er-

folgt ist, diese dem Adressaten lediglich auf seine Bitte hin übersandt wird und da-

mit keine Rechtsfolgen verbunden sind. Das Beifügen einer Rechtsbehelfsbeleh-

rung ist entbehrlich, weil schon die öffentliche Bekanntmachung eine solche zu 

enthalten hat (vgl. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 2 BayBO). Eine Übersendung 

mit Postzustellungsurkunde (oder eine andere Art der Zustellung) sollte erst recht 
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unterbleiben, weil deren Sinn und Zweck einer formlosen (und nur aus Bürger-

freundlichkeit erfolgenden) Übermittlung der Baugenehmigung widerspricht.  

 

 

Dr. Martić 
Oberlandesanwalt 
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